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Vergleich der Sozialversicherungen 
    

THEMEN DEUTSCHLAND SCHWEIZ 

Altersversorgung, Rente 
und Pension 
 
 
 
 

� gesetzliche Rentenver-
sicherung (Beitrag: 
19.9%; AG und AN je 
die Hälfte)=> gesetzli-
che Rente 

 
� betriebliche Vorsorge 

(z.B. Kassen) 
 
� Rentenbeihilfe SOKA-

Bau (vom AG allein ge-
zahlt, Versorgungszu-
sage)  

 
� private Vorsorge (z. B. 

TZR >  siehe unten), 
steuerlich begünstigt 

Dreisäulensystem: 
 
� Gesetzliche Vorsorge 

(1. Säule): AHV/IV/ 
EOBeitragssatz: 
10.1% (Aufteilung: 
5.05% Arbeitnehmer, 
5.05% Arbeitgeber)  

 
� Betriebliche Vorsorge 

(2. Säule) >  Beiträge 
50 % Arbeitnehmer, 50 
% Arbeitgeber 

 
� Individuelle Vorsorge: 

gebundene (3. Säule): 
> siehe unten 
 

Tarifliche Zusatzrente 
(TZR) bzw. 3. Säule  

� TZR (tarifliche Zusatz-
rente) => Arbeitnehmer 
hat Anspruch auf Ar-
beitgeberzuschuss von 
30.68 €/Monat, wenn er 
zugleich  Eigenleistung 
in Höhe von mindes-
tens 9.20 € im Wege 
der Entgeltumwandlung 
zahlt und monatlichen 
Gesamtbetrag  (39.88 € 
) vom Arbeitgeber für 
diesen Zweck verwen-
den lässt (§2 (1) TV 
TZR) > z.B. bei SOKA 
Bau  

� 3. Säule:  
 
Es gibt eine gebundene 
(steuerliche Anreize) und 
eine freie  Selbstvorsorge 
(Höhe ist unlimitiert, keine 
steuerlichen Vorteile) 
 
 

Krankheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Jeder AN ist bis zur 
Beitragsbemessungs-
grenze in gesetzlicher 
Krankenversicherung 
versichert (AG zahlt 
Hälfte des Beitrags). 

 
� Höhe der Beiträge ist 

einkommensabhängig 
 
=> Kosten: 14.9% (inkl. 
0.9% Zusatzbeitrag für 
Versicherungsnehmer, ab 
2011: 15.5%) des Brutto-
einkommens bis zur 
Beitrags-
bemessungsgrenze von 

� Versicherungspflicht 
für jede in der Schweiz 
wohnhafte Person 
(Kinder und Ehepart-
nerIn werden individu-
ell versichert)  

 
� nicht vom Einkommen 

abhängig => „Kopf-
prämien“ 

 
=> Kosten (nur Grundver-
sicherung): zwischen 150 
und 300 Franken (kommt 
auf Franchise, Alter, Ge-
schlecht und Kanton an 
=> hier berechnet für 



 
 
 
 
 
 

 

3’750 €/Monat (AN zahlt 
7.9 %, AG 7%). Familien-
angehörige sind im Wege 
der Familienmitversiche-
rung kostenfrei mitversi-
chert. 
 
� Leistungspflicht für die 

gesetzliche Kranken-
versicherung: für 
Krankheit, Mutterschaft 

 
 
 
� ACHTUNG: Pflegever-

sicherung gibt es in der 
CH in dieser Form 
nicht! 

Mann, über 25 Jahre, oh-
ne Unfall, Kanton Uri). 
 
 
 
 
� Leistungen der Grund-

versicherung: bei 
Krankheit, Mutter-
schaft und Unfall 
(wenn nicht Unfallver-
sicherung Kosten 
trägt) 

 
� ACHTUNG: In der 

Grundversicherung ist 
zahnmedizinische Be-
handlung nicht versi-
chert! 

Unfall � Alle Arbeitnehmer sind 
berufsunfallversichert 
(Arbeits- und Wegeun-
fälle). Arbeitnehmer 
zahlen keinen Beitrag > 
AG zahlt allein (Bei-
tragshöhe abhängig 
von Lohnsumme) 

 
� Für Nichtberufsunfälle 

muss man sich zusätz-
lich versichern 

� Wer mind. 8 Stun-
den/Woche arbeitet, ist 
beim Arbeitgeber ge-
gen Berufs- und auch 
Nichtberufsunfall ge-
mäss Unfallversiche-
rungsgesetz UVG ver-
sichert 

 
� Wer keine obligatori-

sche Unfallversiche-
rung (gemäss UVG) 
hat, muss sich bei sei-
ner Krankenversiche-
rung gegen Unfall ver-
sichern 

Arbeitslosenversiche-
rung  
 
 
 
 
 
 
 

Leistungen der Arbeitslo-
senversicherung: 
� Arbeitslosengeld; 
� Förderung der ganzjäh-

rigen Beschäftigung in 
der Bauwirtschaft 
(Mehraufwands-
Wintergeld, Zuschuss-
Wintergeld); 

� Entgeltsicherung für 
ältere Arbeitnehmer; 

� Kurzarbeitergeld 
� Förderung von Aus- 

und Weiterbildung und 
selbstständigen Tätig-
keiten 

� Insolvenzgeld 
 
Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung: je zur Hälfte 

Leistungen der Arbeitslo-
senversicherung: 
� Arbeitslosigkeitsent-

schädigung; 
� Kurzarbeitsentschädi-

gung; 
� Schlechtwetterent-

schädigung; 
� Entschädigung bei 

Zahlungsunfähigkeit 
des Arbeitgebers (In-
solvenzentschädigung) 

 
 
 
 
 
 
Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung: je zur Hälfte 



(1.4 %) von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer => ins-
gesamt also 2.8 % der 
Lohnsumme (ab 2011: 3%) 

(1 %) von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer => insge-
samt also 2 % der Lohn-
summe  

Unterstützung für Fami-
lien 1 
 
 

 

 
� Kindergeld: Wird bei 

der zuständigen Famili-
enkasse beantragt. 

 
 
� Bundesweit gleiche 

Leistungshöhe (beim 
ersten und zweiten 
Kind: 184 €; drittes 
Kind: 190 €; viertes und 
jedes weitere Kind: je-
weils 215 €) 

 
� Kinderzulagen: Vater 

od. Mutter können die-
se Zulage beim Ar-
beitgeber verlangen 

 
� kantonal unterschiedli-

che Höhe der Beträge 
(Kanton Uri: zwischen 
CHF 200 und CHF 
250/ Kind) 

Ferien (Bau)/Urlaub � grundsätzlich 30 Tage 
Ferien/ Jahr (BRTV 
Bau) 

 
� die Urlaubsvergütung 

setzt sich aus dem Ur-
laubsentgelt und dem 
zusätzlichen Urlaubs-
geld zusammen 

 
� das Urlaubsentgelt be-

trägt 11.4% des Brutto-
lohns. Das zusätzliche 
Urlaubsgeld beträgt 25 
% des Urlaubsentgelts. 

 
� die Urlaubsvergütung 

beträgt dann folglich 
14.25% des Brutto-
lohns, den der Arbeit-
nehmer bis zum Ur-
laubsantritt verdient 
hat. 

 
� wechselt ein Arbeit-

nehmer den Baube-
trieb, so werden die 
angesparten Urlaubs-
ansprüche zum neuen 
Baubetrieb „mitge-
nommen“ 

� Regelung der Ferien: 
zwischen 25 und 30 
Tage/ Jahr (Art. 34 - 
37 LMV 2008) 

 
� Gibt kein zusätzliches 

Feriengeld => Berech-
nung des Ferienlohns 
ergibt sich aus dem 
LMV 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Allgemein geregelt im Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bun-
desrepublik Deutschland über soziale Sicherheit (SR 0.831.109.136.1), Art. 27.  



Besonderheiten für Bauarbeiter die in der Schweiz  

arbeiten 
 

ENTSANDTE GRENZGÄNGER  AUFENTHALTER  

� Vertrag mit Deutscher 
Firma 

� Arbeits- und Wohnort 
Schweiz 

� Dauer: 12 Monate mit 
Möglichkeit auf Verlän-
gerung um weitere 12 
Monate 

 

� Vertrag mit Schweizer 
Firma 

� Arbeitsort Schweiz 
� Wohnort  Deutschland  

(Rückkehr mind. 1 mal 
pro Woche) 

� Dauer: 12 Monate, 
Möglichkeit auf Verlän-
gerung auf fünf Jahre 

� Vertrag mit Schweizer 
Firma 

� Arbeits- und Wohnort 
Schweiz 

� Dauer: unbeschränkt 
� kein Schweizer Pass 

 

Altersversorgung: 
 
� Deutsches System für 

Arbeitnehmer 
 
� Familienmitglieder sind 

AHV beitragspflichtig 
(wenn wohnhaft in CH)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� TZR: Deutsches Sys-

tem entsprechend der 
Tarifverträge im Bau-

Altersversorgung: 
 
� schweizerisches Sys-

tem mit AHV und 
Pensionskasse 

 
� Sicherung der Rente/ 

Pension: für die Zeit, 
in der die deutschen 
Arbeitnehmer in der 
CH gearbeitet haben, 
bekommen sie eine 
CH- Rente 

 
� Zur Sicherung der 

Rente existieren 2 
Möglichkeiten: Erstens 
die Übertragung in ei-
ne deutsche Pensi-
onskasse und zwei-
tens Verbleib des 
Guthabens in der CH 
bis zur Auszahlung im 
Rentenalter 

 
� ACHTUNG: dies gilt, 

wenn die Arbeitneh-
mer länger als ein 
Jahr Beiträge in der 
CH geleistet haben => 
wenn sie weniger lang 
Beiträge gezahlt ha-
ben, dann wird diese 
Zeit bei der Rente am 
Wohnsitz mitberück-
sichtigt! 

 
� 3. Säule: Kann in 

Deutschland steuerlich 
nicht abgesetzt werden 

Altersversorgung: 
 
� schweizerisches Sys-

tem mit AHV und 
Pensionskasse 

 
� Nach mehr als 12 Mo-

naten -> Schweizeri-
cher Rentenanspruch 
(AHV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 3. Säule > Steuervor-

teile 
 



gewerbe � Empfehlung => TZR 
weiterlaufen lassen! 

 
� ACHTUNG: Deutsches 

Girokonto, Zahlungen 
aus dem „verbeitrag-
ten“ Einkommen, also 
aus dem Netto! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unfallversicherung  
 
� Deutsches System für 

Arbeitnehmer 
 
� Familienmitglieder sind 

IV beitragspflichtig 
(wenn wohnhaft in CH) 

Unfallversicherung 
 
� Die Bauarbeiter sind 

auch gegen Nichtbe-
rufsunfälle versichert 
(ab 8 Arbeitsstun-
den/Woche) 

 

Unfallversicherung 
 
� Die Bauarbeiter sind 

auch gegen Nichtbe-
rufsunfälle versichert 
(ab 8 Arbeitsstun-
den/Woche) 

 
Krankheit: 
 
� Deutsches System 
 
 
 
 
 
 

                  

Krankheit: 
 
� Versicherungspflicht in 

der Schweiz mit  Mög-
lichkeit zur Befreiung  

 
� Faktisch hat man also 

die Wahl: schweizeri-
sches oder deutsches 
System bzw. Abklä-
rung, ob sich Wechsel 
ins schweizerische 
System lohnt  

 
� Beliebteste Möglich-

keit: Pflichtversiche-
rung in der CH, Zu-
satzversicherung in 
Deutschland (Grenz-
gängermodell) 

 
� ACHTUNG: In der 

Schweiz zahlt der Ar-
beitnehmer die KV- 
Prämie alleine! 

Krankheit: 
 
� Versicherungspflicht in 

der Schweiz  
 
� Tipp: Krankenkassen-

vergleich auf:  
 
www.comparis.ch/versiche
rung.aspx 
 
 

Arbeitslosenversicherung: 
 
� Deutsches System 
 
 
 
 
 
                  

Arbeitslosenversicherung: 
 
� Arbeitslosenbeiträge 

nach Schweizer Recht 
 
� Arbeitslosengeld nach 

deutschem Recht 
(Ausnahme: Kurzar-
beitsgeld, Insolvenz-
entschädigung und 
wetterbedingten Ar-
beitsausfällen nach 
Rechtsvorschriften der 

Arbeitslosenversicherung: 
 
� Schweizer System: 
 Anmeldung beim RAV 
(Regionale Arbeits-
Vermittlung) 
 
 



CH) 
 
� Bei der Festsetzung 

der Bezugsdauer wer-
den in D die in der CH 
zurückgelegten Versi-
cherungszeiten be-
rücksichtigt 

 
Unterstützung für Famili-
en: 
 
� Deutsches System  
 

Unterstützung für Famili-
en: 
 
� ACHTUNG: Familien-

zulage in D zum Teil 
höher als in CH � 
Grenzgänger kann 
Antrag auf Auszah-
lung des vollen Kin-
dergeldes bei der Kin-
dergeldkasse in D 
stellen, wenn der 
Ehepartner in D eine 
pflichtversicherte Be-
schäftigung ausübt => 
sollte dies nicht der 
Fall sein, wird von D 
nur die Differenz zwi-
schen dem Schweizer 
Kindergeld und dem 
deutschen Kindergeld 
ausgezahlt! 

Unterstützung für Famili-
en: 
 
� Schweizer System 
 
 

Urlaub/Ferien: 
 
� Mindestanzahl Ferien-

tage wie im  Schweizer 
Recht (Abklärung nötig, 
wenn in D mehr Ferien-
tage als in CH) 

 
 

Urlaub/Ferien: 
 
� Nach Schweizer Recht 
 
� LMV 2008, d. h. kein 

Schichturlaub 
 
� Für (nicht eingelösten) 

Urlaub aus 2008, jetzt 
Antrag auf Entschädi-
gung stellen! Freistel-
lungsbescheinigung 
dem Antrag beilegen > 
so erspart man sich  
Steuererstattungsver-
fahren  

Urlaub/Ferien: 
 
� Nach Schweizer Recht 

Zuschläge/Zulagen:  
 
� Deutsches System -  

BRTV  
 
� Für Schacht- und 

Tunnelarbeiten erhal-
ten die Bauarbeiter 

Zuschläge/Zulagen: 
 
� LMV 2008 => Bauar-

beiter bekommen für 
Untertagsarbeiten Zu-
schläge (zwischen 
CHF 2.70 und CHF 
4.50/ Arbeitsstunde) 

Zuschläge/Zulagen:  
 
� LMV 2008 => Bauar-

beiter bekommen für 
Untertagsarbeiten Zu-
schläge (zwischen 
CHF 2.70 und CHF 
4.50/ Arbeitsstunde) 



Erschwerniszuschläge 
(zwischen 0.7 und 
2.40 € je Arbeitsstun-
de) 

  

Steuern: 
 
� Deutsches System 
 

 Steuern:  
 
� Grenzgänger müssen 

4.5 % vom Bruttolohn 
(Quellensteuer) in der 
CH versteuern 

 
� Deutsches Finanzamt 

berücksichtigt bei der 
Steuervorauszahlung 
diesen Steuerbetrag 
von 4.5 % > keine Dop-
pelbesteuerung! Be-
grenzung der Quel-
lensteuer auf 4.5 % 
setzt Ansässigkeitsbe-
scheinigung der BRD 
voraus => diese be-
kommt man bei seinem  
Finanzamt 

Steuern: 
 
� Schweizer System 
 

    
 
 
 
 
    
 
 
 
 

                                                 


